
Die Rechtsabteilung informiert

Falsche Impfausweise und 

Gesundheitszeugnisse: 

Höhere Strafen  

für Ärztinnen und Ärzte 

Am 24. November 2021 ist das „Gesetz zur Änderung des Infek-

tionsschutzgesetzes und weiterer Gesetze anlässlich der Aufhe-

bung der Feststellung der epidemischen Lage von nationaler 

Tragweite“ in Kraft getreten. Darin sind u. a. wesentliche Ände-

rungen und Verschärfungen des Strafgesetzbuches enthalten. 

Die für Ärztinnen und Ärzte relevantesten Änderungen stellen 

wir im Folgenden kurz dar:

Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren  

oder mit Geldstrafe wird bestraft...

• ...wer die Herstellung eines unrichtigen Impfausweises vorberei-

tet, indem er in einem Blankett-Impfausweis eine nicht durch-

geführte Schutzimpfung dokumentiert oder einen auf derartige 

Weise ergänzten Blankett-Impfausweis sich oder einem anderen 

verschafft, feilhält, verwahrt, einem anderen überlässt oder ein-

zuführen oder auszuführen unternimmt (§ 275 StGB „Vorberei-

tung der Fälschung von amtlichen Ausweisen; Vorbereitung der

Herstellung von unrichtigen Impfausweisen“);

• ...wer zur Täuschung im Rechtsverkehr als Arzt ein unrichtiges

Zeugnis über den Gesundheitszustand eines Menschen ausstellt 

(§ 278 StGB „Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnisse“).

In besonders schweren Fällen ist hier die Freiheitsstrafe von 

drei Monaten bis zu fünf Jahren. Ein besonders schwerer Fall 

liegt in der Regel vor, wenn der Täter gewerbsmäßig oder als 

Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung von 

unrichtigen Ausstellen von Gesundheitszeugnissen verbunden 

hat, Impfnachweise oder Testzertifikate betreffend übertrag-

bare Krankheiten unrichtig ausstellt.

Darüber hinaus wurden in das Strafgesetzbuch weitere straf-

schärfende Regelungen eingeführt, die sich explizit an „falsche 

Ärzte“ richten. So wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 

mit Geldstrafe bedroht, wer zur Täuschung im Rechtsverkehr un-

ter der ihm nicht zustehenden Bezeichnung als Arzt oder als eine 

andere approbierte Medizinalperson ein Zeugnis über seinen 

oder eines anderen Gesundheitszustand ausstellt. Auch hier kann 

die Freiheitsstrafe in besonders schweren Fällen von drei Mona-

ten bis zu fünf Jahren betragen (§ 277 StGB).

Schließlich wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit 

Geldstrafe bestraft, wer zur Täuschung im Rechtsverkehr von ei-

nem Gesundheitszeugnis der in den §§ 277 und 278 StGB be-

zeichneten Art Gebrauch macht (§ 279 StGB).

Rechtsabteilung der Landesärztekammer Hessen

E-Mail: rechtsabteilung@laekh.de

Recht

Wege der Allgemeinmedizin

Der Podcast des Kompetenzzentrums Weiterbildung Hessen 

Welche Wege gibt es in die Allgemeinme-

dizin? Welche Weiterbildungsabschnitte 

ergeben für mich Sinn? Wie ist der Wech-

sel aus der Klinik in die Praxis? Wie kann 

ich Familie und Beruf vereinbaren? Um die-

se Fragen und viele weitere Themen rund 

um die Weiterbildung geht es im Podcast 

„Wege der Allgemeinmedizin“ des Kompe-

tenzzentrums Weiterbildung Hessen.

In den zweiwöchentlich erscheinenden 

Folgen teilen unsere Gäste ihre persönli-

chen Geschichten, Erfahrungen und Tipps 

aus der Allgemeinmedizin – in gemütli-

cher, kurzweiliger Atmosphäre, in die Sie 

unterwegs oder nebenbei eintauchen kön-

nen. Auf ApplePodcasts, Spotify und hier:

https://www.kwhessen.de/podcast.html

Auch auf Instagram (https://www.ins

tagram.com/kwhessen) und LinkedIn 

(https://www.linkedin.com/company/ 

77252343) ist das Kompetenzzentrum 

Weiterbildung seit Kurzem vertreten und 

teilt Informationen rund um die Weiterbil-

dung, das Seminar- und Mentoringpro-

gramm und mehr.

Egal, ob Sie Ärztin oder Arzt in Weiter -

bildung, Weiterbilder/in, Quereinsteiger/

in oder noch unentschlossen sind: Wir 

freuen uns, wenn Sie reinhören bzw. uns 

 folgen. Gefördert wird das Projekt durch 

das hessische Ministerium für Soziales und 

Integration.

Unsere Angebote 

im Internet: 

www.kwhessen.de

Maria Farquharson

Miriam Schwär

für das Kompetenzzentrum 

Weiterbildung Hessen

Junge Ärztinnen und Ärzte
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